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Verfahren bei der Besetzung von Schulleitungsstellen gemäß § 61 SchulG 
Hinweise zur Handhabung an die Bezirksregierungen  
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in der Vergangenheit hat der Städtetag Nordrhein-Westfalen die Landesregierung wiederholt auf die 
problematische Rechtslage des § 61 SchulG und die unbefriedigende Handhabung seitens der Schul-
aufsicht angesprochen. Zuletzt wurde dieses Thema auch in einer Landtagsanhörung behandelt. 
 
In einem Gespräch mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände im Februar 2009 wurde diesen 
seitens des Schulministeriums mitgeteilt, dass mit den Bezirksregierungen eine einheitliche Handha-
bung der Gesetzesbestimmungen zur Besetzung von Schulleitungsstellen abgesprochen worden sei, 
die insbesondere der ergangenen Rechtssprechung Rechnung trage. Zu einem späteren Zeitpunkt 
wurde den kommunalen Spitzenverbänden dann diese mit den Bezirksregierungen abgesprochene 
einheitliche Handhabung übermittelt. Aufgrund von Hinweisen aus der Mitgliedschaft, aus denen sich 
ergibt, dass diese Absprache den Schulträgern nicht bekannt ist, sende ich Ihnen heute das entspre-
chende Schreiben aus dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen zu Ihrer Information zu (Anlage 1). Ferner fügen wir diesem Rundschreiben einen Beitrag 
der Unterzeichnerin zu § 61 SchulG aus der Zeitschrift Schulverwaltung bei (Anlage 2).  
 
Mit einer kurzfristigen Änderung des § 61 SchulG NRW dürfte nicht zu rechnen sein.  
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Wir bitten um Kenntnisnahme.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

 
Prof. Dr. Angela Faber 
 
Anlagen  
 


